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Das Sicherheitsbauteil erfüllt für den im Anhang (Seite 1 - 2)
zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebenen
Anwendungsbereich die grundlegenden Sicherheitsanforde-
rungen der Richtlinie.
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v = Auslöse-/ Nenngeschwindigkeit (m/s)
Drs = Treibscheibendurchmesser von Seilmitte zu Seilmitte (m)
Dgs = wirksamer Bremsscheibendurchmesser (m)
vBS = Gleitgeschwindigkeit am wirksamen Bremsscheibendurchmessers (m/s)
j= Überse2ungsverhältnisFahrkorbaufhängung

10,21 mls

8,88 m/s
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Anhang zur Ec-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ABV 58912
von 2005-09-06

1. Anwendungsbereich

1.1 Zulässige Bremskraft beim Wirken der Bremseinrichtung
auf die Bremsscheibe in Aufwärtsrichtung des Fahrkorbes

Die Bremskraft bezieht sich äuf eine Einzelbremse.

Wenn die Bremsscheibe nicht Bestandteil der Treibscheibe ist (2. B. angegossen), muss sie direkt
oder indirekt über die gemeinsame Welle mit der Treibscheibe verbunden sein. Bei indirekter Verbin-
dung mit der Treibscheibe über die Welle, muss die Bremsscheibe in unmittelbarer Nähe der Treib-
scheibe angeordnet sein

1.2 Maximale Auslösegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers und maximale Nenngeschwin-
digkeit

Die maximale Auslösegeschwindigkeit und maximale Nenngeschwindigkeit ist unter Zugrundelegung
der unter Punkt 1 .2.1 und 1.2.2 genannten maximalen Auslöse- und Nenngeschwindigkeit (Gleitge-
schwindigkeit) an der Bremsscheibe unter Berücksichtigung des wirksamen Bremsscheiben- und
Treibscheibendurchmessers sowie der Fahrkorbaufhängung zu berechnen.
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1.2.1 Maximale Auslösegeschwindigkeit (Gleitgeschwindigkeit)
am wirksamen Bremsscheibendurchmesser

I .2.2 Maximale Nenn geschwind ig keit (G leitgeschwind ig keit)
am wirksamen Bremsscheibendurchmesser

Bedingungen

Zur Erfüllung der Redundanz nach Abschnitt 9.10.2 der EN 81-1 müssen mindestens zwei Bremsein-
richtungen (Einzelbremsen) verwendet werden.
Bei Verwendung von mehr als zwei Bremseinrichtungen muss im Sinne der Redundanz bei Versa-
gen einer Bremseinrichtung noch eine ausreichende Bremswirkung entsprechend Abschnitt 12.4.2.1
der EN 81-1 erhalten bleiben. Es wird nicht davon ausgegangen, dass zwei Bremseinrichtungen
gleichzeitig versagen.

Da die Bremseinrichtung nur einen Teil der Schutzeinrichtung für den aufwärtsfahrenden Fahrkorb
gegen Übergeschwindigkeit darstellt, muss zur Überuachung der Geschwindigkeit in Aufwärtsrich-
tung ein Geschwindigkeitsbegrenzer nach EN 81-1, Abschnitt 9.9 verwendet und das Auslösen (Ein-
rücken) der Bremseinrichtung über die elektrische Sicherheitseinrichtung des Geschwindigkeits-
begrenzers bewirkt werden.

Abweichend hiervon kann zur Überwachung der Geschwindigkeit und zum Auslösen der Bremsein-
richtung auch eine andere Einrichtung als ein Geschwindigkeitsbegrenzer nach Abschnitt 9.9 ver-
wendet werden, wenn diese Einrichtung eine gleichwertige Sicherheit aufweist und einer Baumuster-
prüfung unterzogen wurde.
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Zur Erkennung des Redundanzverlustes ist die Bewegung jedes Bremskreises (jeder Einzelbremse)
getrennt und direkt mechanisch zu über-wachen (2. B. durch Mikroschalter). Bei Nichteinfallen (Nicht-
schließen) eines Bremskreises bei Stillstand des Triebwerkes muss eine erneute Fahrt verhindert
sein.

Bei eingefallener (geschlossener) Bremse und Bewegung des Triebwerkes muss spätestens bei der
nächsten Zustandsänderung das Triebwerk stillgesetä werden und eine erneute Fahrt verhindert
sein. (Es kann z. B. durch Abfrage der Schaltstellung der Mikroschalter zur Übenarachung der Bewe-
gung der Bremskreise bereits eine Fahrt verhindert werden, wenn nicht beide Bremskreise geöffnet
sind).

lst die Bremsscheibe nicht direkt Bestandteil der Treibscheibe (2. B. angegossen), ist vom Hersteller
des Triebwerkes bzw. Montagebetrieb die ausreichende Sicherheit der Verbindung Bremsscheibe -
Treibscheibe rechnerisch nachzuweisen. Diese Verbindung schließt auch die Welle mit ein, wenn die
Bremsscheibe auf der gemeinsamen Welle in unmittelbarer Nähe der Treibscheibe angeordnet ist.

Der rechnerische Nachweis ist der technischen Dokumentation des Aufzuges beizufügen.

Hinweise

Die zulässigen Bremskräfte sind an der Aufzugsanlage so einzusetzen, dass sie bei leerem, aufwärts
fahrendem Fahrkorbes keine Verzögerung über 1gn erzeugen.

lm Rahmen dieser Baumusterprüfung wurde festgestellt, dass die Bremseinrichtung redundant
aufgebaut ist und auch die Funktion einer Bremseinrichtung für den Normalbetrieb hat. Sie erfüllt
damit die Voraussetzung, auch als Teil der Schutzeinrichtung für den aufwärtsfahrenden Fahrkorb
gegen Übergeschwindigkeit eingesetZ werden zu können.

Diese Baumusterprüfung bezieht sich jedoch nur auf die Anforderungen an Bremseinrichtungen nach
EN 81-1, Abschnitt 9.10. Die Prüfung der Einhaltung derAnforderungen nach Abschnitt 12.4 ist nicht
Bestandteil dieser Baumusterprüfung.

Zur ldentifizierung und Information über die Bau- und Wirkungsweise ist der EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung und deren Anhang die Zeichnung Nr. 1 12 106598 vom21. Mai 2001 mit letzterAnde-
rung vom 25. Februar 2004 beizufügen. Die Montage- und Anschlussbedingungen sind in separaten
Unterlagen dargestellt bzw. beschrieben (2. B. in Betriebsanleitung).

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang verwendet
werden.
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